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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Mittels parlamentarischer Initiative forderte SVP-Nationalrat Claudio Zanetti (ZH) im
Sommer 2019 die Ergänzung des OR um die Möglichkeit der Gründung und Führung
von Gesellschaften nach amerikanischem Recht. Durch die Abschaffung von
Inhaberaktien sei der Schweiz ein erheblicher Standortnachteil erwachsen, welcher
sich jedoch durch die private und freiwillige Anwendung des amerikanischen Rechts
kompensieren liesse. Der Vorstoss wurde ohne Vorprüfung der RK-NR im Dezember
desselben Jahres bereits wieder abgeschrieben, da der Initiant aus dem Nationalrat
ausgeschieden war. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2019
CATALINA SCHMID

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Das neue Aktienrecht trat auf den 1. Juli in Kraft. Vor allem Gewerbevertreter waren
nach Abschluss der Revision des Aktienrechts der Ansicht, dass bei dessen
Ausgestaltung zu sehr die Aspekte der grossen Publikumsgesellschaften im Vordergrund
gestanden, und die Spezifitäten von kleinen und mittleren Gesellschaften zu wenig
Beachtung gefunden hatten. Ständerat Kündig (cvp, ZG) hatte deshalb – und weil die an
sich für diese Firmen geschaffene Form der GmbH in der Schweiz zuwenig Anklang
findet – mit einer parlamentarischen Initiative eine neue, besondere
Gesellschaftsform für Klein- und Mittelbetriebe schaffen wollen. Der Rat anerkannte
dieses Anliegen, fand jedoch, es sei angesichts der Komplexität der Materie praktischer,
die Verwaltung mit dieser Aufgabe zu betrauen und ein entsprechendes Postulat zu
überweisen. Das Postulat regt im weiteren die Anpassung des neuen Aktienrechts an die
Bestimmungen der EG an. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Trotz der Reduktion des minimalen Nennwerts einer Aktie auf 10 Fr. mit der
Aktiengesetzrevision von 1991 sind schweizerische Unternehmen im internationalen
Kapitalmarkt gegenüber ausländischen Gesellschaften mit tieferen Werten immer noch
benachteiligt. Die WAK des Ständerats befasste sich mit einer im Vorjahr von Reimann
(svp, AG) eingereichten parlamentarischen Initiative für eine weitere Reduktion,
nachdem das Parlament bereits im Vorjahr im Rahmen der Diskussion um die
Erleichterung von Unternehmensgründungen eine Motion für einen niedrigeren
Nennwert gutgeheissen hatte. Der Bundesrat selbst hatte in seinem Entwurf für ein
Fusionsgesetz ebenfalls eine Reduktion – auf 1 Rappen – vorgeschlagen. Um nicht zu
warten, bis dieses Gesetz verabschiedet ist, beantragte die WAK-StR nun mit einer
eigenen parlamentarischen Initiative eine Reduktion auf ebenfalls minimal einen
Rappen. Beide Parlamentskammern hiessen diese Neuerung bereits in der
Dezembersession gut. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2000
HANS HIRTER

Der Ständerat gab einer parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL) Folge, welche
eine attraktivere Ausgestaltung des Stiftungsrechts verlangt. Ziel dieses Vorstosses, der
insbesondere steuerrechtliche Verbesserungen anstrebt, ist es, vermehrt
Privatvermögen zur Finanzierung gemeinnütziger Aufgaben zu gewinnen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2001
HANS HIRTER
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Noch nicht vom Parlament behandelt worden ist eine parlamentarische Initiative der
SVP-Fraktion, welche die Stellung der Kleinaktionäre gegenüber dem Verwaltungsrat
dadurch stärken will, dass das Depotstimmrecht der Banken nur noch mit expliziter
Genehmigung des Aktieninhabers ausgeübt werden darf. Eine Motion Gross (sp, TG), die
das OR in dem Sinne ergänzen wollte, dass in Aktiengesellschaften nicht nur die
Verwaltungsräte haften, sondern subsidiär auch die Gesellschaften, welche sie
vertreten (z.B. Banken oder Eigentümer von grossen Aktienpaketen), fand hingegen
keine Zustimmung. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2002
HANS HIRTER

Im Parlament und in der Öffentlichkeit fand die Diskussion über die Regeln der
Verantwortlichkeit in Verwaltungsräten und über als zu hoch und nicht
leistungsgerecht empfundene Löhne von Spitzenmanagern ihre Fortsetzung. Der
Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine parlamentarische Initiative Maspoli
(lega, TI) und eine Motion einer von Chiffelle (sp, VD) angeführten Minderheit der
Kommission für Rechtsfragen ab, welche eine Publikation der Bezüge der
Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften verlangt hatten. Er stimmte jedoch einer als
Alternative dazu eingereichten parlamentarischen Initiative Chiffelle zu, welche diese
Offenlegungspflicht lediglich bei den börsenkotierten Gesellschaften einführen will.
Gleichzeitig überwies der Rat auch eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3153), welche
zusätzlich zu den Verwaltungsratsentschädigungen auch die Löhne der Spitzenmanager
publiziert haben will. Betroffen wären davon nicht nur börsenkotierte
Aktiengesellschaften, sondern auch die spezialgesetzlich geregelten Unternehmen des
Bundes (z.B. Post, SBB). Diese Motion war in der Abstimmung von den geschlossenen
Fraktionen der SP, der SVP und der GP, hingegen nur von Minderheiten der FDP und der
CVP unterstützt worden. Ebenfalls dank einer Koalition zwischen der Linken und der
SVP gutgeheissen hat der Nationalrat eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3261) für
einen besseren Schutz der Minderheitsaktionäre (ohne den Teil über ein Klagerecht für
Interessenvertretungen der Kleinaktionäre). Der Ständerat war bei den beiden
Motionen Leutenegger zurückhaltender. Die vorberatende Kommission hatte sich zwar
mit der allgemeinen Zielrichtung einverstanden erklärt; da die Formulierungen zum Teil
zu weit gingen und zum Teil widersprüchlich und unpräzis seien, beantragte sie die
Umwandlung in Postulate, was das Ratsplenum dann auch tat. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2002
HANS HIRTER

Die Auseinandersetzung über neue Regeln für die Wahl, Aufgaben und
Verantwortlichkeit von Verwaltungsräten wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Der
Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge, welche verlangt,
dass Personen, welche wegen Konkurs- oder Betreibungsdelikten strafrechtlich
verurteilt worden sind, nicht in den Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft gewählt
werden können. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2003
HANS HIRTER

Nachdem im Vorjahr der Ständerat eine Motion seiner GPK für eine Verschärfung der
Bestimmungen des OR über die Rechnungslegung und Unternehmenskontrolle
angenommen hatte, befasste sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen Initiative
Strahm (sp, BE) mit ähnlicher Stossrichtung. Mit seinen Forderungen nach einem Verbot
der Revision und Unternehmensberatung durch die selbe Firma sowie einer
regelmässigen Rotation der Revisionsfirma ging Strahm aber wesentlich weiter als die
allgemein gehaltenen Vorschläge der GPK-Motion. Weil das EJPD die diesbezügliche
Gesetzgebungsarbeit bereits aufgenommen hatte, beschloss der Rat, der Initiative
keine Folge zu geben und lediglich mit einer Motion einer Minderheit seiner
Rechtskommission (vertreten durch Randegger, fdp, BS) den Bundesrat zu einem
raschen Vorgehen anzuhalten (02.3646). Der Ständerat überwies diese Motion
ebenfalls. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2003
HANS HIRTER

In Ausführung einer 2001 überwiesenen parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL)
legte die WAK einen Entwurf für die Revision der Stiftungsrechts vor. Ziel der Revision
ist einerseits, dieses Institut attraktiver zu machen, und andererseits, Missbräuche zu
verhindern. Zur Attraktivitätssteigerung schlug die Kommission zwei Massnahmen vor:
In Zukunft soll erstens eine Änderung des Stiftungszwecks möglich sein, wenn dies der
Stifter bei der Gründung so vorgesehen hatte. Zweitens soll die steuerliche
Abzugsfähigkeit von gespendeten Beiträgen für Stiftungen mit öffentlichem oder
gemeinnützigem Zweck erhöht werden. Zur Verhinderung von Missbräuchen mit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2003
HANS HIRTER
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Stiftungsgeldern soll eine obligatorische Revision eingeführt werden. Der Ständerat
stimmte diesen Vorschlägen zu. Dabei kämpften der Bundesrat, die SP-Abgeordneten
und einige Kantonsvertreter vergeblich für eine weniger starke steuerliche Entlastung.
Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat Teile einer Motion Suter
(fdp, BE; 03.3233) für eine Verbesserung der Rechtslage zugunsten von Trusts. Diese im
angelsächsischen Raum verbreitete Rechtsform habe sich namentlich zur Erhaltung von
grossen Familienvermögen in Erbfällen, und damit auch zur Verhinderung von
Unternehmensauflösungen, als nützlich erwiesen. 9

Bei Fällen von ernsthaften Liquiditätsproblemen von Grossfirmen (wie etwa der
Swissair) hatte sich gezeigt, dass die starre Anwendung des bestehenden
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes zusätzliche Probleme schafft, welche die
Betriebsweiterführung gefährden können und manchmal, nicht zuletzt zum Zweck der
Erhaltung von Arbeitsplätzen, ein staatliches Eingreifen zur Folge haben. Nationalrat
und Ständerat gaben im Berichtsjahr parlamentarischen Initiativen Strahm (sp, BE) resp.
Lombardi (cvp, TI; 03.446) Folge, welche für grosse Konzerne und andere
börsenkotierte Firmen weniger rigide Vorschriften und mehr Schutz vor Gläubigern
fordern. So könnte ihnen zum Beispiel wie in den USA erleichtert werden, neue Kredite
aufzunehmen und Sanierungsmassnahmen einzuleiten, ohne vorher die zeitaufwändige
Zustimmung sämtlicher Gläubiger einzuholen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte der im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissenen Revision des
Stiftungsrechts ebenfalls zu. Wie bereits in der kleinen Kammer unterlag auch hier die
Linke mit ihrem Anliegen, bei der steuerlichen Privilegierung weniger weit zu gehen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

In Ausführung der im Vorjahr gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Chevrier
(cvp, VS) legte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats einen Antrag auf eine
entsprechende Gesetzesänderung vor. Diese hebt die Bestimmung auf, dass bei der
Gewährung von Bürgschaften die Zustimmung des Ehepartners dann nicht verlangt ist,
wenn der Bürgschaftsnehmer als Mitglied einer im Handelsregister eingetragenen Firma
handelt. Der Nationalrat hiess diese Neuerung gut. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2004
HANS HIRTER

Nach dem Nationalrat hiess auch der Ständerat die Aufhebung der Bestimmung gut,
dass bei der Gewährung von Bürgschaften die Zustimmung des Ehepartners dann nicht
verlangt ist, wenn der Bürgschaftsnehmer als Mitglied einer im Handelsregister
eingetragenen Firma handelt. In der kleinen Kammer war diese parlamentarische
Initiative Chevrier (cvp, VS) allerdings sehr umstritten. Eine knappe Mehrheit der
Rechtskommission beantragte, auf die Vorlage nicht einzutreten. Es diene zwar in
einzelnen Fällen dem Schutz einer Familie, wenn auf jeden Fall die Unterschrift des
Ehepartners verlangt werde; andererseits würde dadurch die Gründung von neuen
Firmen behindert. So könnte etwa ein getrennt lebender Ehepartner die Unterschrift
nur aus Rachegründen verweigern. Mit 16 zu 15 Stimmen beschloss der Ständerat
Eintreten und hiess dann ebenfalls sehr knapp (21 zu 19 Stimmen) die Neuerung, welche
auch die Schlussabstimmung passierte, gut. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Die Linke war 2004 im Nationalrat mit dem Antrag gescheitert, den börsenkotierten
Unternehmen eine Frauenquote für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
vorzuschreiben. Im Berichtsjahr lehnte der Nationalrat auch eine parlamentarische
Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab, welche diese Firmen verpflichten wollte,
jährlich über die Verwirklichung des Geschlechtergleichstellungsprinzips in ihrem
Unternehmen zu berichten. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
HANS HIRTER
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Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
für rechtliche Massnahmen gegen „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern keine Folge. Er
folgte damit den Argumenten seiner WAK, dass mit den oben erwähnten
bundesrätlichen Vorschlägen und früheren Revisionen des Obligationenrechts und den
auf Anfang 2007 in Kraft gesetzten neuen Börsenregeln das Anliegen weitgehend erfüllt
sei. Die vom Unternehmer Thomas Minder im Vorjahr lancierte Volksinitiative, welche
insbesondere verlangt, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
Vergütungen an Verwaltungsräte und Spitzenmanager festlegt, und die darüber hinaus
auch das Depotstimmrecht der Banken abschaffen will (sog. „Abzockerinitiative“)
erhielt weitere Unterstützung. Nach den Grünen, der CSP und EVP stellten sich nun
auch die SP sowie der Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband (KV)
hinter das Begehren. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
HANS HIRTER

Wie die jüngste Vergangenheit auch in der Schweiz (Swissair, UBS) drastisch vor Augen
geführt hat, können Managementfehler in privaten Unternehmen diese und manchmal
auch die öffentliche Hand riesige Beträge kosten. Strafrechtlich verfolgt wird nach
geltendem Recht nur die willentliche Schädigung eines Unternehmens, nicht aber
fahrlässiges Verhalten oder Unterlassen. Mit einer parlamentarischen Initiative
versuchte dies Nationalrat Jositsch (sp, ZH) zu ändern. Er schlug vor, dass auch
grobfahrlässiges Fehlverhalten von Managern strafrechtlich verfolgt werden kann. Auf
Antrag der Rechtskommission gab der Rat diesem nur von der SP, nicht aber von der GP
unterstützten Vorstoss keine Folge. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat hält nichts von gesetzlichen Vorschriften zugunsten einer besseren
Vertretung der Frauen in der Leitung von Unternehmen der Privatwirtschaft. Er
beschloss mit 107 zu 57 Stimmen, einer parlamentarischen Initiative Roth-Bernasconi
(sp, GE) für eine minimale Geschlechterquote von 30% für Verwaltungsräte
börsenkotierter Firmen keine Folge zu geben. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte 2003 einer parlamentarischen Initiative der SVP für eine
Neuregelung des Depotstimmrechts der Banken bei börsenkotierten Unternehmen
Folge gegeben. Da seiner Ansicht nach diese Forderung mit der vom Ständerat
beschlossenen Teilrevision des Obligationenrechts erfüllt war, schrieb sie der Rat nun
ab. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Um die bestehende Pattsituation zu lösen, lancierte die Rechtskommission des
Ständerats eine parlamentarische Initiative mit dem Ziel, einen neuen,
mehrheitsfähigen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Dieser soll die gesamte
Vergütungsfrage auf Stufe des Obligationenrechts und in inhaltlicher Übereinstimmung
mit der laufenden Aktienrechtsrevision regeln und dabei sowohl die Grundanliegen der
Abzocker-Initiative als auch des nationalrätlichen Gegenentwurfs berücksichtigen.
Dabei äussert er sich generell zur Vergütungsfrage bei börsenkotierten Gesellschaften
(Entwurf 1), aber auch zur konzeptionell darauf aufbauenden Regelung von Vergütungen
(i.e. Boni) ab 3 Mio. Fr. pro Geschäftsjahr (Entwurf 2, d.h. Tantiemenmodell). Letztere
nimmt das Anliegen einer zusätzlichen Initiative der ständerätlichen Kommission für
Wirtschaft und Abgaben auf. In der Eintretensdebatte des Ständerats herrschte von
rechts bis links Einigkeit darüber, dass aktienrechtliche Bestimmungen nicht in die
Verfassung gehören, das Problem inakzeptabler Lohn- und Entschädigungsexzesse aber
angegangen werden muss. Sowohl in Bezug auf Entwurf 1 als auch auf Entwurf 2 folgte
der Ständerat nicht in allen Punkten dem Kommissionsvorschlag. Während Entwurf 1 die
Schlussabstimmung einstimmig passierte – und damit vom Ständerat als neuer,
indirekter Gegenvorschlag zur Abzocker-Initiative akzeptiert wurde – waren sowohl
Eintreten (28 zu 10) als auch die Zustimmung zum Tantiemenmodell (36 zu 16)
umstrittener. Nach Annahme des indirekten Gegenentwurfs empfahl der Ständerat dem
Volk sowohl erneut die Initiative als auch den direkten Gegenvorschlag des Nationalrats
zur Ablehnung und begab sich damit Ende Jahr erneut in eine Differenz zum
Nationalrat. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.05.2010
SUZANNE SCHÄR
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Die Rechtskommission des Ständerats gab einer Parlamentarischen Initiative von
Philipp Stähelin (cvp, TG) Folge, welche die Aufhebung der Bestimmungen zum
Vorauszahlungsvertrag im Obligationenrecht fordert. Diese erhielt auch die
Zustimmung ihrer Schwesterkommission im Nationalrat. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Das Parlament hatte auch im Jahre 2011 Mühe, sich inhaltlich und in der Form auf eine
kohärente Gegenvorschlags-Strategie zur bereits 2008 eingereichten Abzocker-
Initiative zu einigen. Dennoch nahm der indirekte Gegenvorschlag ohne Bonussteuer im
Verlauf des Berichtjahres sukzessive Kontur an. Dieser beinhaltete eine Revision des
Aktienrechts, der gewisse Forderungen der Initiative aufnahm.

Im Dezember 2010 hatte der Ständerat mit klarer Mehrheit einem indirekten
Gegenvorschlag auf Gesetzesebene inklusive der der sogenannten Bonussteuer
zugestimmt. Diese sah vor, dass Unternehmen Boni von über drei Millionen Franken
versteuern müssen. Der Ständerat unterbreitete dem Nationalrat den indirekten
Gegenvorschlag in zwei Varianten – mit oder ohne Bonussteuer. In der Märzsession 2011
beschloss die grosse Kammer, mit 97 zu 92 Stimmen nicht auf den indirekten
Gegenverschlag mit Bonussteuer einzutreten. Dieser Entscheid kam durch eine
geschlossene Allianz aus SVP, FDP und BDP zu Stande, die sich kategorisch gegen die
Einführung einer neuen Unternehmenssteuer zur Wehr setzte. Die Vertreter der SP, der
Grünen und der CVP (bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen) plädierten
vergeblich dafür, der Initiative einen attraktiven Gegenvorschlag gegenüberzustellen.
Hingegen sprach sich eine Mehrheit von 100 zu 88 Stimmen für das Eintreten zum
indirekten Gegenvorschlag ohne Bonussteuer aus. In der Detailberatung schuf der
Nationalrat zahlreiche Differenzen zur kleinen Kammer, indem er auf strafrechtliche
Bestimmungen verzichtete, keine Stimmbeteiligungspflicht von
Personalvorsorgeeinrichtungen an Generalversammlungen beschloss und sich auf
weniger einschränkende Regelung bei den Ausnahmen zum grundsätzlichen Verbot und
Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen einigte. Der Nationalrat insistierte
jedoch darauf, dass nicht nur die Bezüge des Verwaltungsrates, sondern auch jene der
Geschäftsleitung zwingend einer Aktionärsabstimmung zu unterliegen haben. Zudem
sah er eine Sonderregelung für Finanzdienstleister vor, die eine Abstimmung über den
konzernweiten Bonuspool verlangte. 

In der Herbstsession übernahm der Ständerat einige Punkte der nationalrätlichen
Version. So beschloss die kleine Kammer, auf strafrechtliche Bestimmungen bei
exzessiven Vergütungen zu verzichten. Auch liess der Ständerat die
Stimmbeteiligungspflicht von Personalvorsorgeeinrichtungen bei
Aktionärsversammlungen fallen. In anderen Bereichen blieben allerdings wichtige
Differenzen bestehen. Im Gegensatz zum Nationalrat, der dafür eintrat, dass an der
Generalversammlung jährlich zwingend nicht nur über die Vergütungen des
Verwaltungsrates, sondern auch über jene der Geschäftsleitung abzustimmen wäre,
beharrte der Ständerat darauf, dass die Statuten davon abweichen könnten. Der
Ständerat lehnte auch eine zwingende Abstimmung über den konzernweiten Bonuspool
für Finanzdienstleister ab. Was das Grundsatzverbot von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen betraf, waren sich beide Räte darin einig, dass die
Generalversammlung Ausnahmen beschliessen konnte. Während der Nationalrat der
Meinung war, dass eine einfache Mehrheit dazu genügte, erachtete der Ständerat
jedoch eine Zweidrittelmehrheit als erforderlich. Schliesslich blieb die Bonussteuer
umstritten, da der Ständerat diesbezüglich an seinem Eintretensentscheid festhielt. 

In der Wintersession näherte sich der Nationalrat dem Ständerat etwas an. Zum einen
verzichtete eine Mehrheit der grossen Kammer auf die Bestimmung, dass
Finanzdienstleister zwingend eine jährliche Aktionärsabstimmung über ihren gesamten
Bonuspool durchführen mussten. Somit schloss sich der Nationalrat dem Ständerat an,
welcher sich einer Sonderbehandlung dieser Branche im Aktienrecht widersetzte. Zum
anderen setzte sich bezüglich der Vergütungen der Geschäftsleitung ein
Kompromissvorschlag durch. Der erfolgreiche Einzelantrag von Martin Bäumle (glp, ZH)
sah zwar eine zwingende Aktionärsabstimmung über die Bezüge der Geschäftsleitung
vor, doch die Statuten sollten festlegen, ob solche Beschlüsse bindende oder
konsultative Wirkung hätten. Die Ratslinke setzte sich vergebens gegen diese weniger
einschränkende Bestimmung ein. In Bezug auf die Bonussteuer beschloss der
Nationalrat zum zweiten Mal Nichteintreten. Somit stand fest, dass die Bonussteuer
definitiv nicht Bestandteil des indirekten Gegenvorschlags war. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2011
LAURENT BERNHARD
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Wie in den vergangenen Jahren stand auch 2012 die Abzocker-Initiative im Zentrum
des öffentlichen Interesses. Die eidgenössischen Räte einigten sich darauf, der
Volksinitiative einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe gegenüberzustellen.
Dieser beinhaltete eine Revision des Aktienrechts, welche die Forderungen der
Volksinitiative teilweise aufnahm. Mit der Bereinigung der Differenzen aus dem Vorjahr
setzte sich im Berichtsjahr zuerst der Ständerat auseinander. Bei der zentralen Frage
der Abstimmungen über die Vergütungen der Geschäftsleitung schloss sich die kleine
Kammer der Version des Nationalrats an. Demnach sollte die Generalversammlung
jährlich über die Vergütung der Geschäftsleitung abstimmen. Allerdings sollten die
Statuten festlegen, ob dieser Abstimmung bindende oder konsultative Wirkung zukam.
Auch in Bezug auf das Vergütungsreglement kam der Ständerat dem Nationalrat
entgegen. Die Kantonsvertreter verzichteten darauf, ein Maximalverhältnis zwischen
Grundentschädigung und Boni festzulegen. Hingegen hielt der Ständerat bezüglich der
Ausnahmeregelung für Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen an seiner
Fassung fest. Nach dem Willen des Ständerates sollte hierzu eine Zweidrittelmehrheit
der Generalversammlung erforderlich sein. In der Frühjahrssession stimmte der
Nationalrat in sämtlichen Punkten der ständerätlichen Version zu. Die einzige
Ausnahme betraf die Zulassungskriterien von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen. Die Ratslinke setzte sich vergebens für die strengere Lösung des
Ständerates ein. Das nationalrätliche Ratsplenum bestand jedoch darauf, dass solche
Transaktionen entweder im Vergütungsreglement oder durch einen einfachen
Entscheid der Generalversammlung beschlossen werden konnten. Aufgrund dieser
Divergenz musste eine Einigungskonferenz einberufen werden. Diese sprach sich für
die Version des Ständerates aus. In der Schlussabstimmung wurde der indirekte
Gegenvorschlag vom Nationalrat einstimmig und vom Ständerat mit 42 zu einer Stimme
angenommen. Die einzige Nein-Stimme stammte von Thomas Minder, dem parteilosen
Vater der Abzocker-Initiative. Im Falle einer Ablehnung der Volksinitiative wären die
Gesetzesbestimmungen des Gegenvorschlags in Kraft getreten.

Der indirekte Gegenvorschlag kam der Volksinitiative weit entgegen. Von den 24
Forderungen der Abzocker-Initiative übernahm er deren sechs vollständig (jährliche
Aktionärsabstimmung über die Vergütung vom Verwaltungsrat, jährliche
Aktionärsabstimmung über die Gesamtsumme aller Vergütungen des Beirats, jährliche
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung, Verbot der
Organstimmrechtsvertretung, Verbot des Depotstimmrechts und
Stimmrechtsoffenlegung durch Pensionskassen). Ausserdem ging der indirekte
Gegenvorschlag in zwei Bereichen sogar über die Forderungen der Volksinitiative
hinaus. So beinhaltete er eine griffigere Ausgestaltung der Klage auf Rückerstattung
ungerechtfertigter Leistungen. Zudem wurden die Sorgfaltspflichten in Bezug auf die
Festlegung der Vergütungen konkretisiert. Das Parlament übernahm vierzehn
Forderungen teilweise, wobei im Gegensatz zu den zwingenden Vorschriften der
Initiative meist dispositive Regelungen vorgesehen wurden. Vier Forderungen blieben
unberücksichtigt (jährliche Wahl des Verwaltungsratspräsidenten durch die
Generalversammlung, jährliche Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, Verbot
der Delegierung der Gesellschaft an eine juristische Person und strafrechtliche
Bestimmungen). 

Nachdem das Parlament im Vorjahr im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags auf
eine Bonussteuer verzichtet hatte, kam dieses Anliegen im Berichtjahr erneut auf das
Tapet. Zahlreiche Parlamentarier erachteten es als notwendig, der populären
Volksinitiative eine solche Steuer in Form eines direkten Gegenvorschlags auf
Verfassungsebene gegenüberzustellen. In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat
die Bonussteuer mit 100 zu 87 Stimmen an. Demnach hatten Unternehmungen Boni von
über drei Millionen Franken zu versteuern. Im Gegensatz zum Vorjahr schlugen sich die
Grünliberalen zunächst auf die Seite der befürwortenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der CVP. Die Vertreter der SVP, der FDP und einer Mehrheit der BDP
sprachen sich vehement gegen die Einführung einer neuen Unternehmenssteuer aus. In
der Sommersession hiess auch der Ständerat die Bonussteuer gut. Mit 23 zu 15 Stimmen
folgte er dem Entscheid des Nationalrats. Nachdem der Ständerat den direkten
Gegenvorschlag in der Schlussabstimmung mit 26 zu 14 Stimmen annahm, scheiterte
das Vorhaben aber schliesslich im Nationalrat mit 87 zu 104 Stimmen. Den Ausschlag
gaben wiederum die Abgeordneten der Grünliberalen Partei, die sich letztlich
geschlossen gegen die Bonussteuer aussprachen. Der Bundesrat setzte die mit
Spannung erwartete Abstimmung über die Abzocker-Initiative auf den 3. März 2013
an. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
LAURENT BERNHARD
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Beide Parlamentskammern beschlossen die Bestimmungen zum Vorauszahlungsvertrag
im Obligationenrecht aufzuheben. Diese Gesetzesänderung ging auf eine Initiative
Stähelin (cvp, TG) aus dem Jahre 2007 zurück. Die Streichung dieser Vertragsart, die in
der Praxis kaum mehr zur Anwendung kam, erwies sich in beiden Räten als
unumstritten. In den Schlussabstimmungen sprachen sich sowohl der Nationalrat als
auch der Ständerat einstimmig dafür aus  . 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
DAVID ZUMBACH

Im Juli 2014 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR)
einstimmig dem Beschluss ihrer Schwesterkommission aus dem Jahr 2012 zu, einer
parlamentarischen Initiative Hutter (fdp, ZH) für faire Rügefristen im
Werkvertragsrecht Folge zu geben. Die Initiative fordert, dass Mängel, die erst nach der
Ablieferung zutage treten, nicht wie bis anhin sofort nach deren Entdeckung gerügt
werden müssen, sondern, dass eine Anzeige – nach italienischem Vorbild – innert 60
Tagen nach der Entdeckung zu erfolgen hat. Die vom Bundesgericht praktizierte
Rechtsprechung sah Mängelrechte als verwirkt an, wenn die entsprechenden Mängel
nicht innert sieben Tagen gerügt wurden. Dies, so der Initiant, sei nicht sachgerecht, da
durch die auch im internationalen Vergleich äusserst kurze Rügefrist keine sorgfältige
Prüfung der jeweiligen Lieferungen möglich sei und als Folge zur Sicherung der
Mängelrechte vorsichtshalber oft gegen alle potenziell haftpflichtigen Unternehmer und
Planer eine Mängelrüge erhoben werde. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2014
DAVID ZUMBACH

Im Jahr 2014 befassten sich beide Parlamentskammern mit Anpassungen des
Bundesgesetzes über den Konsumkredit (KKG), die auf eine parlamentarische Initiative
Aubert (sp, VD) aus dem Jahre 2010 zurückgingen. Die parlamentarische Initiative hatte
ein Verbot der Werbung für Kleinkredite gefordert. 2011 hatten National- und
Ständerat entgegen der vorberatenden Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-NR/WAK-SR) der Initiative Folge gegeben. Die WAK-NR unterbreitete dem
Parlament im Januar 2014 nach einer Fristverlängerung einen Gesetzesentwurf. Dieser
sieht anstelle eines vollumfänglichen Werbeverbots für Konsumkredite lediglich eine
Einschränkung vor. So sollen im KKG nur aggressive Werbeformen untersagt werden.
Diese gesetzliche Basis, so der Vorschlag der WAK-NR, soll zudem durch eine
privatrechtliche Konvention ergänzt werden, in der die betroffene Branche selbst
definiert, was unter den Begriff der aggressiven Werbung fällt. Für den Fall, dass keine
Selbstregulierungskonvention zustande kommt, sieht die Kommission vor, dass der
Bundesrat subsidiär die Möglichkeit hat, eine Regelung vorzunehmen und den Begriff
der aggressiven Werbung zu konkretisieren. Während der Nationalrat im Mai 2014
letzterem und den meisten anderen Vorschlägen der Kommission zustimmte, sprach
sich der Ständerat vier Monate später in diesem Punkt für eine Ausweitung der
Kompetenzen des Bundesrats aus. Dieser solle, so eine Mehrheit im Ständerat, nicht
nur eine Regelung erlassen dürfen, wenn innerhalb der definierten Frist keine
Selbstregulierungskonvention vorliege, sondern auch dann, wenn diese aus Sicht des
Bundesrates ungenügend sein sollte. Der Nationalrat hielt im Dezember 2014 anlässlich
der zweiten Lesung, wenn auch nur knapp, mit 94 zu 92 Stimmen an seiner
ursprünglichen Haltung fest. Mit 92 Stimmen unterlagen die Fraktionen der SVP, FDP
und GLP, wobei die letzteren beiden durch je eine abweichende Stimme ein Patt
verhinderten. Auch bei der Frage der Fahrlässigkeit folgte die grosse Kammer nicht dem
Beschluss des Ständerates. Dieser wollte wie der Bundesrat fahrlässiges Handeln bei
der Schaltung von Werbung für Kleinkredite mit bis zu 50‘000 Franken bestrafen. Der
Nationalrat stimmte mit 91 zu 87 Stimmen für eine Streichung des besagten Passuses
und damit ausschliesslich für eine Bestrafung vorsätzlichen Handelns, was in diesem
Falle dem Willen der (fast) geschlossen auftretenden Fraktionen der FDP, SVP und GLP
entsprach. Zum Jahresende war das Geschäft im Ständerat hängig. Hingegen waren sich
die Räte darin einig, im Lichte der zu erwartenden Verschärfung des
Konsumkreditgesetzes zwei Standesinitiativen und einer parlamentarische Initiative aus
dem Jahr 2011 nicht Folge zu geben. Der Kanton Basel-Landschaft hatte gefordert, dass
die Anforderungen zur Erlangung eines Konsumkredites deutlich erhöht werden, der
Kanton Genf wollte zudem Werbung für Kleinkredite verbieten und die
parlamentarische Initiative Maire (sp, NE) beabsichtigte, die Kreditkartenvergabe an
junge Erwachsene unter 25 Jahren einzuschränken. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2014
DAVID ZUMBACH
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Im November 2015 gab die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge, welche das Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) dahingehend anpassen will, dass eine
Verarrestierung von Liquidationsanteilen von Schuldnern ohne Wohnsitz in der
Schweiz möglich wird. Dadurch soll es im Ausland wohnhaften Schuldnern, die in der
Schweiz über Vermögenswerte verfügen, erschwert werden, sich ihren Gläubigern zu
entziehen. Die Kommission fasste ihren Entscheid bei einer Enthaltung mit 17 zu 0
Stimmen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2015
DAVID ZUMBACH

Im März 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) ohne
Gegenstimme bei einer Enthaltung dem Entschluss ihrer Schwesterkommission zu,
einer parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge zu geben. Diese strebt an,
dass Liquidationsanteile von im Ausland wohnhaften Schuldnern, welche
Vermögenswerte in der Schweiz besitzen, auch in der Schweiz verarrestiert werden
können. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) hat nun zwei Jahre Zeit, der
Bundesversammlung eine entsprechende Anpassung des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) zu unterbreiten. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2016
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 verlängerte der Nationalrat stillschweigend die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH), die verlangt, dass
im Werkvertragsrecht Mängelrügen innerhalb einer Frist von 60 Tagen statt der bisher
gebräuchlichen Siebentagesfrist vorgebracht werden können. Die grosse Kammer folgte
damit dem Ansinnen seiner RK-NR, wonach zuerst der Bericht des Bundesrats zu einer
ähnlichen Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) abzuwarten sei. Die Frist
für die Behandlung der parlamentarischen Initiative wurde damit bis zur Herbstsession
2018 verlängert. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2016
MARCO ACKERMANN

Fabio Regazzi (pdc, TI) a déposé une initiative parlementaire qui vise l'introduction du
trust dans la législation suisse. Le trust se définit comme un acte juridique qui
transfère le contrôle d'actifs à des tiers qui opèrent dans l'intérêt de la personne qui a
transféré le contrôle. Le parlementaire tessinois explique, qu'à l'heure actuelle,
l'utilisation du trust en suisse est régie par un droit étranger selon une convention de la
Haye sur le trust et sa reconnaissance. Pour combler cette lacune législative helvétique,
il préconise donc l'introduction du trust dans le droit helvétique. Une modification du
Code Civil (CC) et du Code de Obligations (CO) permettrait d'améliorer la lisibilité, la
transparence fiscale, la sécurité du droit et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les
professionnels suisses. 
La commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a adopté l'initiative
par 15 voix contre 4 et 3 abstentions. A l'identique, la commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a validé l'initiative parlementaire par 6 voix
contre 3 et 1 abstention. De plus, la CAJ-CE a déposé une motion (18.3383) pour que
cette modification législative soit menée par le Conseil fédéral. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Afin de maintenir la compétitivité de la place économique helvétique, Marcel Dobler
(plr, SG) soumet une adaptation du droit des faillites en adéquation avec la
numérisation. Il estime que la restitution des données informatiques en cas de faillite
doit être réglée à l’article 242 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). En
effet, aucune base légale ne règle la restitution des données alors que les technologies
de l’information envahissent notre économie. A l’unanimité, la commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a proposé de donner suite à l’initiative
parlementaire. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Ruedi Noser (plr, ZH) estime que le succès de l'économie helvétique repose sur sa
capacité d'innovation. Or, selon lui, les réformes fiscales récentes négligent les
entreprises non-cotées en bourse, comme les start-up ou les entreprises familiales. Il a
donc déposé une initiative parlementaire qui vise une réduction drastique de la charge
fiscale qui grève les participations de collaborateur des start-up et entreprises
familiales. Pour ce faire, il demande des adaptations dans la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct (LIFD) et dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID). La commission de l'économie et des redevances du

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.05.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Conseil des Etats (CER-CE) a donné suite à l'initiative par 6 voix contre 5 et 2
abstentions. 31

Face au renforcement du fardeau administratif qui pèse sur les PME, Daniela
Schneeberger (plr, BL) a opté pour la voie législative la plus directe avec une initiative
parlementaire qui vise un réexamen du contrôle restreint en matière de révision et de
surveillance de la révision pour les PME. Étant donné que la chambre du peuple a
donné suite à l’initiative, la commission des affaires juridiques du Conseil des États
(CAJ-CE) s’est penchée sur l’objet. Par 7 voix contre 4 et 1 abstention, la commission a
proposé de ne pas donner suite à l’initiative. D’abord, une majorité de la CAJ-CE est
convaincue de l’utilité et de l’efficacité du contrôle restreint. Ensuite, elle considère
qu’une législation trop précise réduirait les marges de manœuvre. Mais surtout, elle
estime qu’un assouplissement de la législation sur le contrôle restreint affaiblirait la
protection des créanciers, des clients, des employés et des actionnaires minoritaires.
Une minorité, emmenée par Stefan Engler (pdc, GR) proposait d’adopter l’initiative
parlementaire. Au final, c’est un vote extrêmement serré qui a décidé du sort de
l’initiative. Elle a été rejetée par 21 voix contre 19 et 0 abstention. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Étant donné la révision de l’article 2 de l’ordonnance sur la saisie et la réalisation de
parts de communautés (OPC), la commission des affaires juridiques du Conseil national
(CAJ-CN) a proposé à sa chambre de classer l’initiative parlementaire de Lukas Reimann
(udc, SG). L’objet a été classé sans discussion. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

In der Herbstsession 2018 verlängerte der Nationalrat erneut stillschweigend die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH) für eine
Verlängerung der Frist für Mängelrügen um zwei Jahre bis zur Herbstsession 2022. Die
grosse Kammer folgte damit zum zweiten Mal dem Ansinnen ihrer geschlossen
stimmenden RK-NR, wonach zuerst der Bericht des Bundesrats zur Umsetzung einer
ähnlichen Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) abzuwarten sei. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2018
MARCO ACKERMANN

La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a adopté l'initiative
parlementaire Dobler (plr, SG). L'initiative vise une adaptation du droit des faillites en
adéquation avec la numérisation. La CAJ-CN a désormais la charge de de la mise en
application.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.04.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Afin de permettre aux start-up et entreprises familiales d’également profiter
d’avantages fiscaux, et donc de dynamiser leur développement et leur implémentation,
Ruedi Noser (plr, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise à réduire
sensiblement la charge fiscale grevant les participations de collaborateur remises par
les start-up et les entreprises familiales. En effet, l’évaluation de ces participations de
collaborateur, non cotées en bourse, pose problème lors des déclarations fiscales. La
Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a confirmé
la décision de sa commission sœur, en approuvant l’initiative parlementaire par 17 voix
contre 5 et 1 abstention. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Pour prendre en compte la hausse des éléments intégrés dans les appareils,
notamment électronique, Samuel Bendahan (ps, VD) a déposé une initiative
parlementaire qui vise l'inclusion de tous les éléments faisant partie intégrante de
l'objet dans la garantie pour les défauts. Pour être précis, alors que la législation
helvétique octroie, en principe, une garantie de deux années pour les objets, des
éléments intégrés échappent à cette garantie et s'usent plus rapidement que l'appareil.
Le parlementaire vaudois cite notamment les batteries. Par conséquent, la garantie est
caduque car l'élément intégré est indispensable au bon fonctionnement de l'objet. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a proposé, par 17
voix contre 7, de ne pas donner suite à l'initiative. Premièrement, elle estime que le
caractère dispositif du droit de la garantie pourrait entraîner des conséquences
inverses que l'objectif initial de l'initiative. En effet, de plus en plus de garanties
d'objets seraient alors entièrement exclus du contrat. Cette situation impacterait le

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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consommateur alors que l'objectif initial est de le protéger. Deuxièmement, la
complexité du marché des sous-traitants, notamment dans l'électronique, rendrait
l'application de cette réglementation quasiment impossible. Au contraire, une minorité
s'est exprimée en faveur de l'initiative. Elle a notamment rappelé la dimension
écologique. 36

Afin de renforcer la protection des consommateurs et consommatrices, Samuel
Bendahan (ps, VD) a déposé une initiative parlementaire qui vise l'inclusion de tous les
éléments faisant partie intégrante de l'objet dans la garantie pour les défauts. Lors des
discussions en chambre, le Conseil national a refusé de donner suite à l'initiative par
119 voix contre 72 et 1 abstention. La chambre du peuple a donc suivi l'avis de la
majorité de sa Commission des affaires juridiques (CAJ-CN) et a rejeté une proposition
de la minorité Marti (ps, ZH). Le camp rose-vert n'a pas réussi à rassembler une
majorité, ne convaincant que les voix du PEV. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Etant donné l'adoption de la motion 18.3383, déposée par la Commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE), la CAJ-CN a recommandé à sa chambre de
proroger de 2 années le délai de mise en œuvre de l'initiative parlementaire. La motion
et l'initiative parlementaire visent l'introduction du trust dans la législation suisse. La
chambre du peuple a adopté tacitement la prolongation du délai. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

A travers une initiative parlementaire, Markus Hutter (plr, ZH) souhaite prolonger le
délai de réclamation pour les défauts cachés. Il préconise une modification de l'art.
370 du Code des obligations (CO) afin de garantir au maître de l'ouvrage une analyse
des défauts cachés sans précipitation et précise. Etant donné la mise en consultation
d'un projet de révision législative des disposions en matière de contrat d'entreprise,
dans le cadre de la motion 09.3392, la Commission des affaires juridiques du Conseil
national (CAJ-CN) préconise une prolongation du délai de traitement de deux années.
La chambre du peuple a accepté tacitement cette proposition de prolongement du
délai. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

L'initiative parlementaire de Roberta Pantani (lega, TI), reprise par Lorenzo Quadri (lega,
TI), souhaite introduire dans le Code des obligations (CO) un mécanisme juridique pour
rendre nul le transfert de manteaux d'actions. Selon l'initiative parlementaire, le
transfert de manteaux d'actions, sans finalité entrepreneuriale, est dicté par des
desseins frauduleux comme l'obtention de permis de séjour, ou d'indemnités chômage
ou invalidité. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) s'est opposée à
l'initiative par 17 voix contre 4 et 2 abstentions. Si la CAJ-CN a reconnu le risque d'abus,
elle a estimé que le transfert de manteaux d'actions était fort utile pour les
microentreprises ou le start-ups. Une inscription légale dans le CO n'est donc pas la
bonne option pour la CAJ-CN. 
Le Conseil national a refusé l'objet par 160 voix contre 26 et 2 abstentions. L'initiative
parlementaire n'a récolté que 4 voix UDC et 22 voix des Verts. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN)
recommande de classer l'initiative parlementaire Dobler (plr, SG). En effet, la
législation sur la technologie des registres électroniques distribués (TRD) (Ob. 19.074)
répond à la volonté de l'initiative parlementaire de permettre la restitution des
données en cas de faillite.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) s'est à
nouveau penchée sur la charge fiscale sur les participations de collaborateurs pour les
entreprises non cotées en bourse afin de déterminer si la mise en œuvre de la motion
17.3261 répondait aux demandes de l'initiative parlementaire. Elle a recommandé aux
sénateurs et sénatrices de classer l'initiative parlementaire car les récentes circulaires
de l'Administration fédérale des contributions (AFC) traitaient effectivement des
participations des collaborateurs. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN
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L'initiative parlementaire a été tacitement classée par la chambre des cantons. 41

Le Conseil national a suivi l'avis de sa commission de l'économie et des redevances
(CER-CN) et classé l'initiative parlementaire sans discussion. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Le député Fabian Molina (ps, ZH) pointe du doigt le manque de participation égale et
démocratique au sein des sociétés coopératives. Afin d'y remédier, il préconise une
modification de l'art. 892 du Code des obligations (CO). 
L'initiative parlementaire a finalement été retirée car ses objectifs sont pris en compte
dans l'initiative parlementaire 21.479 de la Commission des affaires juridiques du
Conseil national (CAJ-CN). 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Dans le cadre de l'examen de l'initiative parlementaire Molina (20.478), les membres de
la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) ont décidé
d'approfondir les discussions et de soumettre une modernisation du droit de la
société coopérative. En effet, les mutations économiques ont généré des lacunes dans
le droit de la société coopérative. La CAJ-CN préconise donc une modernisation avec
notamment l'abaissement du nombre minimal de membres, la prise en compte des
différents types d'assemblée générale, le renforcement des droits de participation et
l'adaptation des définitions légales. Par contre, la CAJ-CN a défini le cadre de cette
modernisation en précisant que le fardeau administratif des sociétés coopératives ne
devait pas être alourdi et que la définition d'une société coopérative ne devait pas être
changée. La CAJ-CN a donné suite au projet par 15 voix contre 7. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Im März 2022 verlängerte der Nationalrat auf Antrag seiner RK-NR die Behandlungsfrist
einer parlamentarischen Initiative Regazzi (mitte, TI) zur Aufnahme des Rechtsinstituts
des Trusts in die schweizerische Gesetzgebung um weitere zwei Jahre bis zur
Frühjahrssession 2024. Die Kommission hatte argumentiert, dass sie zuerst die
Arbeiten des Bundesrats im Zusammenhang mit der angenommenen Motion der RK-SR
(Mo. 18.3383) abwarten möchte. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2022
MARCO ACKERMANN

Im September 2022 beschloss die RK-SR einstimmig, der parlamentarischen Initiative
ihrer Schwesterkommission für ein zeitgemässes Genossenschaftsrecht keine Folge zu
geben, da sie zuerst den Bericht zum angenommenen Postulat Guggisberg (svp, BE; Po.
21.3783) abwarten wollte. Die parlamentarische Initiative hätte verlangt, dass das
Genossenschaftsrecht, welches zu grossen Teilen noch aus dem Jahr 1936 stammt,
vereinfacht und modernisiert wird. Daraufhin zog die RK-NR ihre Initiative zurück. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2022
MARCO ACKERMANN

In der Wintersession 2022 verlängerte der Nationalrat die Behandlungsfrist für eine
parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH) für längere Fristen für Mängelrügen bereits
zum vierten Mal – diesmal bis zur Wintersession 2024. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2022
MARCO ACKERMANN

Landwirtschaft
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Agrarprodukte

L'initiative parlementaire Gilli (verts, SG) n'a trouvé que peu de soutien parmi les
député.e.s (18 voix contre 139 et 29 abstentions provenant toutes du camps socialiste).
Seul le groupe des Verts a soutenu à l'unanimité le texte repris, entre temps, par la
bernoise Christine Häsler (verts, BE). L'initiative proposait que les fraudes alimentaires
soient plus lourdement sanctionnées, alors qu'aujourd'hui les amendes s'élèvent à CHF
40'000 au maximum. 
La chambre du peuple a donc suivi la CSSS-CN qui s'était exprimée contre l'adoption de
cette proposition, faisant remarquer que cet aspect avait été nouvellement adapté
dans le cadre de la révision totale de la loi sur les denrées alimentaire (LDAI). De plus, la
commission estimait que le panel de sanctions était suffisant, ce genre d'infractions
pouvant être poursuivies par le code pénal (CP). 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
KAREL ZIEHLI

Lebensmittel

Le Conseil national a concrétisé en début d’année une initiative parlementaire Ehrler
(pdc, AG), à laquelle la chambre du peuple avait décidé de donner suite en 2003, en
modifiant la loi sur l’agriculture par 143 voix sans opposition. Les aliments d’origine
suisse seront désormais favorisés, puisque leur étiquette pourra préciser qu’ils
satisfont à des exigences plus élevées que les produits importés. Le Conseil des Etats
devra toutefois encore se prononcer. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2005
ELIE BURGOS

Le Conseil des Etats a suivi la décision du Conseil national (prise l’année précédente),
en concrétisant une initiative parlementaire Ehrler (pdc, AG) au travers d’une
modification de la loi sur l’agriculture. L’initiative parlementaire demandait que les
denrées alimentaires locales qui, en raison des prescriptions légales, satisfont à des
exigences plus élevées que les produits d’importation comparables (notamment au
niveau de la protection de l’environnement et des animaux, ou de la sécurité
alimentaire), puissent le spécifier sur leur étiquette. En vote final, les deux chambres
ont accepté sans difficulté la modification de la loi en question. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.07.2006
ELIE BURGOS

Die grosse Kammer hatte im März über eine parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion zu entscheiden. Diese verlangt die Re-Kategorisierung von gewürztem Fleisch
aus dem Kapitel 16 des Zolltarifs in das Kapitel 2, welchem auch Frischfleisch
zugeordnet wird. Dank der herrschenden Einteilung könne gewürztes Fleisch viel billiger
importiert werden als Frischfleisch, es sei zudem nicht von der Kontingentierung
betroffen. Dies führe zu Marktverzerrungen auf dem Schweizer Schlachtvieh- und
Fleischmarkt: Schweizer Produzierende hätten unter den Billigimporten zu leiden, und
das Bestreben, den Schweizer Markt dank Kontingenten bedarfsgerecht zu gestalten,
werde unterlaufen. Die nationalrätliche WAK beantragte die Ablehnung der Initiative:
Kommissionssprecher Pelli (fdp, TI) rechtfertigte die unterschiedliche Zollbelastung
damit, dass die Qualität von gewürztem Fleisch nicht jener von Frischfleisch
entspreche. Er wies zudem darauf hin, dass die Einteilung nicht durch Schweizer Recht,
sondern durch die WTO erfolgt sei. Eine eigenhändige Abänderung durch die Schweiz
würde daher einen Rekurs auf internationaler Ebene nach sich ziehen. Schliesslich
sagte er, dass die SVP nur eine Seite der Interessen darstelle: Sie verträten allein die
inländischen Fleischproduzenten und würden dabei ausser Acht lassen, dass es auch
Schweizer Wirtschaftszweige gäbe, die von tiefen Zöllen bei gewürztem Fleisch
profitierten. Gerade die Hotelbranche, welche sonst die hohen Importhürden für
Fleisch bemängle, sei hier für einmal die Nutzniessende. Nichtsdestotrotz entschied
eine knappe Mehrheit der Ratsmitglieder, der Initiative Folge zu geben: Mit 97 zu 89
Stimmen verhalfen die BDP, grosse Teile der SVP und CVP sowie ein Drittel der FDP dem
Anliegen zum Erfolg. Die WAK des Ständerats schloss sich im August diesem Entscheid
an, womit der Erstratskommission definitiv der Auftrag zur Ausarbeitung eines
entsprechenden Erlassentwurfs erteilt wurde. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2013
JOHANNA KÜNZLER
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L'initiative parlementaire visant à mettre en place un système de nutri-score pour les
aliments transformés a été retirée au profit du postulat 20.3913 de la CSSS-CN
chargeant le Conseil fédéral de répondre à une série de questions sur le sujet. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.06.2020
KAREL ZIEHLI

C'est par 13 voix contre 7 et 4 abstentions que la commission de la science, de
l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) s'est prononcée contre
l'initiative parlementaire Nicolet (udc, VD) pour un encadrement strict des denrées
alimentaires de synthèse ou produites à partir de cellules souches. La législation
actuelle serait, selon la commission, suffisamment claire à ce propos. Ainsi, « seules
des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché». Une minorité de la
commission défendra toutefois cette proposition, redoutant que ces nouveaux
aliments, aussi appelés «novel food», s'imposent à l'avenir face aux aliments naturels. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.11.2023
KAREL ZIEHLI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stärkung des Schweizer Stiftungsstandortes (Pa.Iv. 14.470)

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Werner Luginbühl (bdp, BE) 2014 eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen des Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in
der Schweiz. Nach anfänglichem Widerstand durch die RK-NR gaben schliesslich beide
Rechtskommissionen der Initiative Folge. Der auf Wunsch der RK-SR von der
Bundesverwaltung ausgearbeitete Entwurf stiess im Frühling 2020 auf starke Kritik in
der Vernehmlassung, worauf die ständerätliche Kommission die Vorlage auf zwei der
ursprünglich acht gestellten Forderungen beschränkte: Stifterinnen und Stifter sollen
neu ausgebaute Rechte in Bezug auf Organisationsänderungen der Stiftung erhalten,
zudem sollen Änderungen an der Stiftungsurkunde zukünftig einfacher vorgenommen
werden können. Beide Aspekte hiess das Parlament gut und sprach überdies Personen
mit einem «berechtigten Kontrollinteresse» neu ebenfalls ein Beschwerderecht zu,
schloss jedoch Spenderinnen und Spender sowie diesen nahestehende Personen davon
aus.

Chronologie
Parlamentarische Initiative und Vorprüfung durch die RK-SR
RK-NR stimmt nicht zu
RK-SR gibt Folge
Zustimmung durch RK-NR
Auftrag der RK-SR an die Bundesverwaltung zur Ausarbeitung eines Entwurfs
Genehmigung der Fristverlängerung bis 2021 durch den Ständerat
Vernehmlassung und Vernehmlassungsergebnisse
Detailberatungen im Ständerat
Eintretensentscheid der RK-NR
Detailberatungen im Nationalrat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmungen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2015
SARAH KUHN

Mit einer Ende 2014 eingereichten parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
wurde das Parlament aufgefordert, Anpassungen der gesetzlichen Grundlage –
insbesondere des ZGB und DBG – vorzunehmen, damit die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in der Schweiz in ihrer Wirksamkeit und
ihrem liberalen Charakter gestärkt werden. Das Parlament soll hierbei im Wesentlichen
organisatorischen und formellen Anforderungen Rechnung tragen. So soll das BfS
regelmässig Daten zu den steuerbefreiten gemeinnützigen Organisationen publizieren.
Auch wird eine Präzisierung der Regelung der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, in

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2015
MELIKE GÖKCE
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Anlehnung an das Beschwerderecht von Personen mit berechtigten Kontrollinteressen,
erwartet. Des Weiteren sollen auch Anpassungen im Rahmen der Stiftungsurkunde
vorgenommen werden; zwecks Vereinfachung würden für unwesentliche Änderungen
die notarielle Beurkundung entfallen und die Stifterrechte durch Ausdehnung des
Änderungsvorbehalts auf Organisationsänderung optimiert werden. Zudem sollen eine
Haftungsbegrenzung für ehrenamtliche Organmitglieder, Steuerprivilegien für von
Erben vorgenommene Zuwendungen aus dem Nachlass und die Möglichkeit eines
Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden angedacht werden. Als letzter
Punkt soll eine Angleichung des Steuerrechts an das Zivilrecht berücksichtigt werden, in
dem keine Verweigerung bzw. kein Entzug der Steuerbefreiung für die entsprechende
Honorierung von strategischen Leitungsorganen sichergestellt wird. Im November 2015
wurde der Vorstoss in der Vorprüfung von der RK-SR behandelt und für gut befunden.
Die Kommission gab der Initiative mit 7 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge. 54

Rund ein Jahr nach ihrer Schwesterkommission konnte sich auch die RK-NR in der
Vorprüfung der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu einem Entscheid
durchringen. Im Mai 2016 hatte sie angekündigt, dass sie zunächst Anhörungen
durchführen wolle, bevor sie darüber entscheide, ob sie sich dem Beschluss der RK-SR
zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens zur Stärkung des Schweizer
Stiftungsstandorts anschliessen wolle. Diese Anhörungen fanden schliesslich im August
desselben Jahres statt. Im November kam dann die ernüchternde Nachricht: Die RK-NR
sehe diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und sprach sich mit 13 zu 6 Stimmen ohne
Enthaltung gegen den Vorstoss aus. Sie bezweifelte, dass die Massnahmen – auch
aufgrund ihrer Heterogenität – zu einer effektiven Stärkung führen würden und
befürchtete im Gegenteil negative Auswirkungen auf das Schweizer Steuersystem. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2016
MELIKE GÖKCE

Nach dem Negativbescheid der RK-NR im Herbst 2016 lag es nun am Ständerat, über
das Weiterbestehen der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zu befinden.
Die RK-SR hielt an ihrem Entscheid vom November 2015 fest und beantragte ihrem Rat
im entsprechenden Bericht vom August 2017, der Initiative Folge zu geben (mit 10 zu 2
Stimmen bei einer Enthaltung). Sie betonte abermals die Relevanz des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens für die Schweiz. Gerade vor dem Hintergrund
des stetig steigenden Konkurrenzkampfes auf internationaler Ebene sehe sie
Handlungsbedarf, um die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen der in
der Schweiz ansässigen Stiftungen zu verbessern und den weltweit bekannten
Stiftungsstandort Schweiz zu festigen. Des Weiteren verwies die Kommission darauf,
dass die letztmalige Stiftungsrechtsrevision auf das Jahr 2006 datiere und gerade in
Anbetracht der Schnelllebigkeit des Stiftungssektors eine entsprechende Anpassung
angemessen wäre.
Der Ständerat teilte diese Einschätzung und gab der Initiative ohne Einwände
entsprechend Folge. Ständerat Vonlanthen (cvp, FR) führte in seinem Votum drei
wesentliche Argumente an, weshalb er sich dem mit „überwältigendem Mehr“ von der
Kommission angeführten Vorschlag anschliessen und sich für das Vorankommen des
Vorstosses einsetzen wolle. Erstens bestehe Handlungsbedarf, da die heutigen
Rahmenbedingungen teilweise nicht mehr zeitgemäss seien, zweitens wolle die
Initiative keine komplizierte Totalrevision, sondern lediglich punktuell gesteuerte
Anpassungen anstossen und drittens sei die von der Swissfoundations angebrachten
Kritik bezüglich einer fehlenden strategischen Stossrichtung und
„Verschlimmbesserung“ der Grundlagen unbegründet. Gerade die Teilrevision erlaube
ein zielgerichtetes Agieren und durch die Vorarbeit von Experten könnten
entsprechend sinnvolle Lösungen vorgeschlagen werden. Der Initiant selbst schloss die
Debatte mit einer Reminiszenz an die Gründung der parlamentarischen Gruppe
Philanthropie/Stiftungen, welcher auch einige der Anwesenden angehörten: Fast alle
Ständeratsmitglieder seien in einer Stiftung tätig, nur ganz wenige aber befassten sich
auch mit dem Stiftungswesen, obwohl dessen Bedeutung in der Schweiz beträchtlich
sei. Er selbst habe sich immer mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt und nicht
zuletzt nach der vom Bundesrat beantragten Abschreibung seiner vor neun Jahren
eingereichten Motion (09.3344) zur Attraktivierung des Stiftungswesens festgestellt,
dass es zwar keine Totalrevision brauche – wie damals verlangt – jedoch eine gezielte
Optimierung im Feinbereich. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
MELIKE GÖKCE
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Nach einer langen und kontroversen Vorprüfungsphase kam die parlamentarische
Initiative Luginbühl (bdp, BE) schliesslich im Oktober 2017 zustande. Die RK-NR hatte
ihren ablehnenden Beschluss vom November 2016 revidiert und sich entschlossen, mit
9 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen der Initiative Folge zu geben – dies, nachdem der
Initiative bereits im September 2017 vom Ständerat Folge gegeben worden war. Die RK-
SR, als Kommission des Erstrates, wurde folglich damit beauftragt, einen Entwurf zur
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für die Rahmenbedingungen des
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens auszuarbeiten. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2017
MELIKE GÖKCE

Nach einer erfolgreichen Vorprüfungsphase war es nun an der RK-SR, eine Vorlage
auszuarbeiten, mit der die notwendigen Gesetzesänderungen zur Stärkung der
Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesens vorgenommen werden können. Unter Berücksichtigung
entsprechender Erkenntnisse aus Expertenanhörungen beschloss die Kommission im
Mai 2019 mit 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung, die Verwaltung mit der Ausarbeitung
einer solchen Vorlage zu beauftragen. Im Rahmen der Kommissionssitzung war indes
auch die Möglichkeit einer Sistierung der zu behandelnden parlamentarischen Initiative
angedacht worden, um den Vorentwurf zur Regelung von Trusts (Mo. 18.3383)
abzuwarten, schliesslich aber doch einer separaten Behandlung der beiden Vorstösse
der Vorrang gegeben worden. Da die gesetzlich festgeschriebene Zweijahresfrist zur
Ausarbeitung der Vorlage im Herbst 2019 bereits fällig gewesen wäre, beantragte die
Kommission eine Fristverlängerung um weitere zwei Jahre, über die der Ständerat wohl
in einer der folgenden Sessionen entscheiden wird. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2019
MELIKE GÖKCE

Ohne weitere Umschweife wurde der parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE),
mit der die Stärkung der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen
Schweizer Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens angestrebt wird, in der
Herbstsession 2019 vom Ständerat eine Fristverlängerung von 2 Jahren bis 2021
gewährt. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
MELIKE GÖKCE

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2019 der Ausarbeitung einer Vorlage zur
parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) eine zweijährige Fristverlängerung
gewährt hatte, schickte die RK-SR Ende November 2019 den Vorentwurf zur Stärkung
der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen Schweizer
Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens in die Vernehmlassung. Um die weltweite
Bedeutung und die günstigen Bedingungen des Schweizer Stiftungsrechts
aufrechterhalten zu können, bedürfe es vereinzelter Korrekturen, die mit den acht
vorgeschlagenen Massnahmen der parlamentarischen Initiative angegangen werden
könnten und daher auch in dieser Form in die Kommissionsvorlage aufgenommen
worden seien, so der entsprechende Kommissionsbericht. Die Massnahmen
orientierten sich an realen Bedürfnissen und seien sowohl angemessen als auch
verwertbar und setzten sich u.a. mit der Aufsicht und der Haftung von
Stiftungsratsmitgliedern auseinander, ohne dabei eine Einschränkung der bewährten
Rechtsgrundlagen zu provozieren oder mit internationalen Verpflichtungen sowie
europäischem Recht zu kollidieren.
Das zentrale Element der Vorlage stellen die vorgeschlagenen Steueranreize dar, wobei
die Kommission in ihrem Vorentwurf mehrere Varianten in Betracht zog, mit denen die
steuerliche Bevorzugung von Zuwendungen aus Nachlässen und die Spendenvorträge
auf spätere Veranlagungsperioden ermöglicht werden sollen. Die Hauptvariante
ermöglicht einen Spendenabzug für die zwei folgenden Steuerperioden, während die
Variante 1 keine zeitliche Begrenzung vorsieht. Die Variante 2 sieht weder für einmalig
erhöhte Abzüge noch für einen Spendenvortrag Regularien vor. Diese Erneuerungen
hätten zwar naturgemäss sowohl für den Bund als auch für die Kantone
Mindereinnahmen zur Folge, die Kommission ging aber davon aus, dass die positiven
gesellschaftlichen Effekte, die aus den Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke
entstehen, diese Mindereinnahmen weit überkompensieren würden. Die
Vernehmlassung dauerte bis zum 13. März 2020. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2019
MELIKE GÖKCE
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Die Anfangs August 2020 veröffentlichten Vernehmlassungsergebnisse des RK-SR-
Vorentwurfs zur Stärkung der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen
Schweizer Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens zeigten, dass die Vorlage nur
zögerlich aufgenommen wurde. In den insgesamt 67 eingegangenen Stellungnahmen (26
Kantone, 6 politische Parteien, 32 Organisationen und 4 weitere Teilnehmende) wurden
lediglich die Vereinfachung von Änderungen in der Stiftungsurkunde sowie die
Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsänderungen grösstenteils
befürwortet. Bei den weiterführenden Änderungen im zivilrechtlichen
Bestimmungsbereich der Vorlage waren sich die Teilnehmenden weitestgehend
uneinig. So befürworteten zwar zwei Drittel klarere Regelungen der
Stiftungsaufsichtsbeschwerde, forderten aber deutliche Verbesserungen bei der
Beschwerdelegitimation. Hinsichtlich der Haftungsbeschränkungen für ehrenamtliche
Organmitglieder zeigten sich ebenfalls rund zwei Drittel der Stellungnahmen kritisch
bzw. negativ, weil es falsch sei, die Haftungsbeschränkung von der Art und Höhe der
Entschädigung abhängig zu machen. Bei den Änderungen der steuerrechtlichen
Bestimmungen stellten sich insbesondere die Kantone quer. Die angedachten
Anpassungen im Sinne einer regelmässigen Publikation von Daten steuerbefreiter
Organisationen, der steuerlichen Privilegierung für Nachlasszuwendungen und des
Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden sowie der Honorierung
strategischer Leitungsorgane verstiessen ihrer Ansicht nach gegen zentrale
fiskalpolitische und fiskalrechtliche Grundsätze. 
Diese Vorbehalte vor Augen entschied sich die Kommission, die Vorlage erheblich zu
reduzieren und im Wesentlichen die beiden mehrheitlich befürworteten Änderungen
der zivilrechtlichen Bestimmungen weiterzuverfolgen. So nahm die RK-SR an ihrer
Sitzung im Februar 2021 den angepassten Entwurf zur Änderung des Zivilgesetzbuches
und den dazugehörigen Bericht mit 12 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung an und
überwies die Vorlage zur Stellungnahme an den Bundesrat und zur Beratung an den
Ständerat. 61
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Nach der Überweisung des von der RK-SR erarbeiteten Erlassentwurfs über die
Stärkung der Rahmenbedingungen des Schweizer Gemeinnützigkeits- und
Stiftungswesens an den Bundesrat, zeigte sich dieser wohlwollend mit der
ausgearbeiteten Vorlage und beantragte dem Parlament Eintreten und Zustimmung.
Lediglich für die Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsänderungen
ermahnte er in seiner Stellungnahme, nicht nur die Eigeninteressen des Stifters,
sondern grundsätzlich das bessere Funktionieren der Stiftung im Auge zu behalten.

Dass die parlamentarische Initiative von alt-Ständerat Werner Luginbühl (bdp, BE) kein
einfaches Vorhaben sein würde, zeigte sich nicht nur in der Langwierigkeit der
Behandlungen – wurde das Geschäft doch bereits 2014 eingereicht –, sondern auch in
den einführenden Worten von Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS) zur
Sommersession 2021. So habe das Anliegen von Anfang an nicht nur einen «harzigen
Verlauf», sondern in beiden Räten auch einen «schweren Stand» gehabt, nicht zuletzt
auch, weil die ursprünglichen acht Anpassungspunkte einen gewissen «Sprengstoff» in
sich geborgen hätten. Die nun zur Beratung unterbreitete Vorlage sei eine punktuelle
Anpassung in zwei der acht Punkte mit bewusstem Verzicht auf das Aufgreifen der
verbleibenden sechs und entspreche dem kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden
Räte. So erhoffe man sich, die Vorlage voran- und schliesslich zu einem konkreten
Abschluss bringen zu können. Dies insbesondere auch, um der grossen Bedeutung der
Stiftungen für die Schweiz Rechnung zu tragen. So seien beispielsweise nicht etwa –
entgegen der landläufigen Meinung – der Bund, die Kantone oder die Gemeinden die
bedeutendsten Kulturförderer, sondern unzählige Schweizer Stiftungen, die über ihre
finanziellen Zustüpfe den Sektor aufrechterhielten. Im Ständerat schien diese
Argumentation zu fruchten, beschloss man doch Eintreten ohne Gegenantrag.
Im Hinblick auf die Detailberatungen war ein Änderungsantrag Reichmuth (mitte, SZ),
gemäss Offenlegung seiner Interessenbindung Stiftungspräsident der «Winterhilfe
Kanton Schwyz», eingegangen, der die neuerliche Aufnahme des Kontrollinteresses bei
der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, das im Zuge der Vorbehandlungen aus dem Entwurf
gestrichen worden war, forderte. Dieses soll gemäss Reichmuth «den Schutz des
Stifterwillens sicherstellen und damit auch die Übereinstimmung der Verwaltung der
Stiftung mit dem Gesetz und den Statuten». Die gängige Praxis zeige, dass die
Beschwerde als Rechtsmittel in der heutigen Form die rechtskonforme
Stiftungsführung nur ungenügend gewährleiste, nicht zuletzt auch, weil die
Rechtsprechung zu uneinheitlich und die Beschwerdelegitimation zu restriktiv bzw.
einseitig seien. So könne beispielsweise ein Destinatär bedenkenlos eine
Stiftungsbeschwerde einreichen, während einem Stifter oder Stiftungsratsmitglied bei
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einem nicht rechtskonformen Verhalten der Stiftung die Hände gebunden seien.
Kommissionssprecher Rieder begründete die Streichung des Artikels mit
definitorischen Gründen: Tatsächlich liege ein wesentliches Problem dieses Zusatzes in
einer fehlenden Legaldefinition des Begriffs «berechtigtes Kontrollinteresse», was
mitunter zu einer Häufung von Beschwerden führen könne, welche die Stiftung selbst
als Beschwerdegegenstand fokussieren könnte, womit einer Popularbeschwerde Tür
und Tor geöffnet würde. Des Weiteren unterstützte Thomas Hefti (fdp, GL) die
Kommissionsposition, indem er argumentierte, dass Stiftungen im Unterschied zu
anderen Institutionen bereits von Rechts wegen einer staatlichen bzw. öffentlichen
Aufsicht unterstünden und somit auch auf Unregelmässigkeiten kontrolliert würden.
Daniel Fässler (mitte, AI) unterstützte das Anliegen, ging aber grundsätzlich nicht davon
aus, dass der Antrag durchkommen würde. Daher schlug er zuhanden des Zweitrats vor,
konkrete Beispiele für die Legaldefinition anzuführen. Wie die abschliessende
Abstimmung zeigte, würde sich Fässler diesbezüglich wohl auf das Einlenken des
Nationalrates verlassen müssen, da man sich im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen gegen
den Antrag stellte.
Sämtliche anderen Ziffern der Vorlage wurden diskussionslos jeweils gemäss dem
Kommissionsantrag angenommen und auch in der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Entwurf ohne Gegenstimme mit 39 Stimmen bei einer Enthaltung an. 62

Ende August 2021 trat schliesslich auch die RK-NR auf die parlamentarische Initiative
Luginbühl (bdp, BE) zum Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesen ein. Sie beantragte
ihrem Rat, den Ständeratsbeschlüssen zu folgen, und nahm darüber hinaus zwei Punkte
wieder in die Vorlage auf, welche zuvor von ihrer Schwesterkommission aus dem
Entwurf gestrichen worden waren. Zum einen beantragte sie eine klarere gesetzliche
Grundlage hinsichtlich beschwerdeberechtigter Personen bei der Aufsichtsbehörde (13
zu 3 Stimmen, 8 Enthaltungen). Dieses Anliegen war bereits im Rahmen der
Ständeratsdebatte als Einzelantrag Reichmuth (mitte, SZ) eingebracht worden, jedoch
erfolglos geblieben. Zum anderen sprach sich die Kommission für die Steuerbefreiung
juristischer Personen mit öffentlichem, gemeinnützigem oder kulturellem Zweck aus,
selbst dann, wenn diese ihre Mitarbeitenden finanziell entschädigen (9 zu 8 Stimmen, 6
Enthaltungen). Die Minderheit befürchtete, dass diese Regelung über das Stiftungsrecht
hinausgehen könnte und entsprechend in dieser Form auch für andere Arten von
Rechtsträgern Gültigkeit erlangen würde. Nichtsdestotrotz sprach sich die Kommission
in der Gesamtabstimmung mit 17 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen für die Annahme der
Vorlage aus. 63
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Der Nationalrat befasste sich sodann in der Herbstsession 2021 mit dem Entwurf der
RK-SR zur parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zum Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesen von 2014. Eintreten sowie die Forderung der vorberatenden RK-
NR, dem Ständerat zu folgen und somit nur zwei der acht in der parlamentarischen
Initiative vorgeschlagenen Änderungen umzusetzen, waren unbestritten. Damit könnten
Stifterinnen und Stifter neu auch Änderungen bezüglich der Organisation ihrer Stiftung
beantragen, zudem dürfe die Aufsichtsbehörde selbst sogenannte «unwesentliche
Änderungen der Stiftungsurkunde» vornehmen, nachdem sie das oberste
Stiftungsorgan angehört habe, wie Kommissionssprecherin Bellaïche (glp, ZH) erklärte.
Diese beiden Punkte seien unbestritten gewesen, da sie der Realität gerecht würden
und die Stiftungen entlasteten. 

Zusätzlich schlug die RK-NR jedoch zwei neue Punkte vor. Einerseits sollten «Personen
mit einem berechtigten Kontrollinteresse» Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
einreichen können. Derzeitig könne das Beschwerderecht sogar Stifterinnen und
Stiftern verwehrt werden, auch wenn die Stiftungsführung nicht rechtskonform handle.
Da kein Gegenantrag gestellt wurde, hiess der Nationalrat diese Änderung in der Folge
diskussionslos gut.
Mit der zweiten Änderung wollte die Kommissionsmehrheit ermöglichen, dass
Stiftungen auch steuerbefreit werden können, wenn sie ihre Stiftungsorgane
angemessen entschädigen. Damit solle gemäss Kommissionssprecherin eine
Professionalisierung von Stiftungen und somit eine Stärkung des Stiftungsstandorts
vorangetrieben werden. Eine Minderheit um Baptiste Hurni (sp, NE) wollte diesen
Zusatz streichen, da er unter anderem bereits in der Vernehmlassung stark umstritten
gewesen sei. Zudem sei mit der Formulierung einer «angemessene[n] Vergütung» nicht
klar, ab wann eine Stiftung noch steuerbefreit werden könne. Kommissionssprecherin
Bellaïche hielt dagegen, dass die derzeitige Gesetzgebung je nach Kanton variiere und
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durch diese Änderung eine grössere Rechtssicherheit geschaffen würde. Der
Nationalrat sprach sich mit 121 zu 68 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Ergänzung aus.
Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sowie die Mitglieder der EVP stimmten für
den Minderheitsantrag. 

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf einstimmig mit 188 Stimmen (bei 1
Enthaltung) angenommen. Damit ging das Geschäft mit den zwei neu geschaffenen
Differenzen zurück an den Ständerat. 64

Nach den ersten Beratungen des Entwurfs der RK-SR zum Gemeinnützigkeits- und
Stiftungswesen in Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
waren zur Differenzbereinigung in der Herbst- und Wintersession 2021 noch zwei
Differenzen offen.

Bei der ersten Differenz wollte der Nationalrat neu das Beschwerderecht im Rahmen
von Stiftungen gesetzlich regeln und auf Personen ausweiten, die ein «berechtigtes
Kontrollinteresse» an der Arbeit des Stiftungsrates haben. Der Ständerat folgte jedoch
stillschweigend seiner Kommission, lehnte diesen Punkt ab und hielt somit an der
Differenz fest. Der Artikel sei zu undeutlich formuliert, weshalb man eine
Beschwerdeflut und somit eine Schwächung des Stiftungsstandorts Schweiz und der
Rechtssicherheit fürchte, erklärte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Zudem
sei die bereits bestehende Aufsicht über Stiftungen ausreichend und funktioniere gut.
Doch auch der Nationalrat hielt in der Wintersession 2021 auf Anraten seiner
Kommissionsmehrheit und gegen eine Minderheit Vogt (svp, ZH) an der Differenz fest:
Die Formulierung eines «berechtigte[n] Kontrollinteresse[s]» werde eine
Beschwerdeflut verhindern, argumentierte Kommissionssprecherin Judith Bellaïche
(glp, ZH). Erfolglos blieb auch eine Minderheit Dandrès (sp, GE), die den Beschwerdeweg
noch weiter öffnen und die Bedingung eines «berechtigten Interesses» streichen
wollte. In der Folge stimmten beide Räte einem Kompromissvorschlag zu: So hatte eine
erfolgreiche Minderheit Sommaruga (sp, GE) im Ständerat vorgeschlagen, das
Beschwerderecht begrenzter zu erweitern, als es der Nationalrat ursprünglich
vorgesehen hatte. Konkret sollten Spenderinnen und Spender sowie ihnen
nahestehende Personen, welche der Nationalrat einschliessen wollte, vom
Beschwerderecht ausgeschlossen werden. Der Ständerat folgte diesem Vorschlag mit
26 zu 17 Stimmen. Der Bundesrat, welcher sich ursprünglich gegen eine Erweiterung
ausgesprochen hatte, erachtete diesen Kompromiss ebenfalls als machbare Lösung, wie
Karin Keller-Sutter erläuterte. In der Folge stimmte auch der Nationalrat dieser Lösung
stillschweigend zu, womit diese erste Differenz bereinigt war. Damit haben nun
Begünstigte und Gläubiger einer Stiftung, sowie Stifter und Zustifter, ihnen
nahestehende Personen und Stiftungsratsmitglieder ein Beschwerderecht. Dafür muss
jedoch ein berechtigtes Kontrollinteresse daran, dass die Stiftung im Sinne des
Stiftungszwecks handelt, nachgewiesen werden können.

Eine zweite Differenz hatte der Nationalrat bei der Frage, ob Stiftungen, die ihre
Stifungsorgane entsprechend ihrer Aufgaben entlöhnen, steuerbefreit werden
können, geschaffen. Die RK-SR wollte auch hier an der ablehnenden Haltung des
Ständerats festhalten, da diese Forderung in der Vernehmlassung von 18 Kantonen strikt
abgelehnt worden sei, wie Kommissionssprecher Rieder die Mehrheitsposition
ausführte. Die Kommission befürchtete etwa, dass Stiftungsgelder so in Löhne statt in
den tatsächlichen Stiftungszweck fliessen würden. Der Ständerat folgte stillschweigend
seiner Rechtskommission, woraufhin aber auch der Nationalrat an seiner Version
festhielt, um eine professionellere Stiftungsführung zu ermöglichen. Zudem gehe es
eben um «angemessene» und nicht um «marktkonforme» Löhne, wie der Ständerat
befürchtet hatte. Die Argumentation des Ständerates sei widersprüchlich, da er den
zweckmässigen Einsatz der Gelder bei den Löhnen fürchte, aber gleichzeitig eine
Beschwerdemöglichkeit für solche Fälle verhindern wolle, kritisierte
Kommissionssprecherin Bellaïche den Schwesterrat. Nach einem weiteren Festhalten
des Ständerats lenkte der Nationalrat ein und verzichtete auf diese Ergänzung, womit
auch die letzte Differenz bereinigt werden konnte.

Das Geschäft war damit für die Schlussabstimmungen bereit, welche noch in der
Wintersession 2021 stattfanden. Der Nationalrat nahm den Entwurf mit 141 zu 52
Stimmen an, wobei alle ablehnenden Stimmen von Mitgliedern der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion stammten. Der Ständerat nahm die Vorlage hingegen
einstimmig mit 43 Stimmen an. Damit kamen die Beratungen zur parlamentarischen
Initiative Luginbühl und zu deren Umsetzung nach gut sieben Jahren zu einem Ende. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2021
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.24 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



1) Pa.Iv. 19.458
2) AB SR, 1992, S. 1217 ff.; NZZ, 8.1, 15.1, 23.1, 31.1, 4.2 und 11.2.92; SHZ, 6.2.92. Siehe auch Lit. Forstmoser.
3) BBl, 2000, S. 5501 ff.; AB SR, 2000, S. 585 f. und 944; AB NR, 2000, S. 1317 und 1616; BBl, 2000, S. 6113.; AB SR, 2000, S.
915; AB NR, 2000, S. 1318.; SHZ, 16.8.00.;
4) AB SR, 2001, S. 260; NZZ, 28.5.01.
5) AB NR, 2002, S. 380 f.
6) AB NR, 2002, S. 176 ff. und 186 f.; AB SR, 2002, S. 309 ff. und 323 ff.; AB NR, 2002, S. 378 ff. NZZ, 23.2.02.; NZZ, 20.2. und
14.3.02; SGT, 21.2.02; LT, 23.2.02. Blick, 25.2.02
7) AB NR, 2003, S. 168 f.; Lit. Duc.
8) AB NR, 2003, S. 797 ff.; AB SR, 2003, S. 1018; AB NR, 2003, S. 827.
9) AB NR, 2003, S. 2118.; BBl, 2003, S. 8153 ff. und 8191 ff.; AB SR, 2003, S. 1215 ff.; NZZ, 16.12.03; SHZ, 6.8.03.
10) AB NR, 2004, S. 1220; AB SR, 2004, S. 271 f.
11) AB NR, 2004, S. 1168 ff., 1568 f. und 1759; AB SR, 2004, S. 477 ff., 594 und 649; BBl, 2004, S. 5435 ff.; AZ, 16.6.04.
12) BBl, 2004, S. 4955 ff. und 4965 ff. (BR); AB NR, 2004, S. 2117 f.
13) AB SR, 2005, S. 152 ff., 616 f. und 665; AB NR, 2005, S. 969; BBl, 2005, S. 4041.
14) AB NR, 2006, S. 474 ff.
15) AB NR, 2007, S. 2033 ff.; NZZ, 28.3.07; SoZ, 25.3.07.
16) AB NR, 2009, S. 1749 ff.
17) AB NR, 2009, S. 1751 ff.
18) AB NR, 2009, S. 1798.
19) AB SR, 2010, 1233 ff.; AB SR, 2010, 1241 ff.; AB SR, 2010, S. 1262 ff., 1341; Presse vom 30.6.10; NZZ, 20.5., 22.5., 7.7., 23.7.,
28.8., 8.9., 18.11., 24.11., 4.12. und 16.12.10, TA, 22.5., 2.6., 14.7., 8.9. und 24.11.10; SN, 2.6.10 und 18.12.10; Handelszeitung
10.11.10; Presse vom 14.12., 15.12. und 17.12.10.
20) Rechtskommission Ständerat, Medienmitteilung, 19.1.2010.
21) AB NR, 2011, S. 253 ff.; AB SR, 2011, S. 725 ff.; NZZ, 10.3., 13.9. und 8.12.11.
22) AB SR, 2012, S. 61ff.; AB NR, 2012, S. 226ff.; AB NR, 2012, S. 229ff.; AB SR, 2012, S. 343ff.; NZZ, 3.12.12.
23) AB SR, 2013, S. 688; AB NR, 2013, S. 1834f.
24) Medienmitteilung RK-SR vom 4.7.14
25) AB NR, 2011, S. 1682 ff.; AB NR, 2014, S. 1279; AB NR, 2014, S. 2181; AB NR, 2014, S. 742 ff.; AB SR, 2011, S. 1216 ff.; AB SR,
2014, S. 764 ff.; AB SR, 2014, S. 773 f.; BBI, 2014, S. 3259 ff.; BBI, 2014, S. 3279 ff.; NZZ, 9.5.14
26) Medienmitteilung RK-NR vom 13.11.15
27) Medienmitteilung RK-NR vom 22.3.16
28) AB NR, 2016, S. 1798; Bericht RK-NR vom 26.6.16
29) Communiqué de presse CAJ-CE du 27.04.2018; Communiqué de presse CAJ-CN du 23.10.2017; Medienmitteilung RK-NR
vom 23.10.17; Medienmitteilung RK-SR vom 27.4.18
30) Communiqué de presse CAJ-CN
31) Communiqué de presse CER-CE
32) BO CE, 2018, pp.382 s.; Communiqué de presse CAJ-CE; Rapport CAJ-CE
33) BO CN, 2018, p.1151; Communiqué de presse CAJ-CE; Communiqué de presse CAJ-CN; Communiqué de presse CAJ-CN;
Rapport CAJ-CN
34) AB NR, 2018, S. 1727; Bericht RK-NR vom 31.8.18
35) Communiqué de presse CER-CN du 17.05.2019
36) Communiqué de presse CAJ-CN du 15.11.2019; Rapport CAJ-CN du 14.11.2019
37) BO CN, 2020, p.128
38) BO CN, 2020, p.1132; Rapport CAJ-CN du 31.01.2020
39) BO CN, 2020, p.2687; Rapport CAJ-CN du 09.10.2020
40) BO CN, 2020, p.132; Rapport CAJ-CN du 6.11.20
41) BO CE, 2021, pp.664
42) BO CN, 2021, p.1472
43) Communiqué de presse CAJ-CN 25.06.2021
44) Communiqué de presse CAJ-CN 25.06.2021
45) AB NR, 2022, S. 580
46) Medienmitteilung RK-SR vom 7.9.22; Pa. Iv. 21.479
47) AB NR, 2022, S. 2419
48) AB NR, 2016, S.747; Rapport de la CSSS-CN du 20.01.2016.pdf
49) BO CN, 2005, p. 316 ss.; LT, 15.3.05.
50) BO CE, 2006, p. 30 ss. et 300 ; BO CN, 2006, p. 511 ; FF, 2006, p. 3401 ss.
51)  AB NR, 2013, S. 57 f.; Medienmitteilung WAK-SR vom 27.8.13.
52) Initiative parlementaire Sommaruga 19.422
53) Communiqué de presse CSEC-CN du 10.11.2023
54) Medienmitteilung der RK-SR vom 04.11.15
55) Anhörungsbericht FDK vom 01.07.16; Medienmitteilung RK-NR vom 04.11.16; Medienmitteilung RK-NR vom 13.05.16;
Medienmitteilung RK-NR vom 19.08.16
56) AB SR, 2017, S. 581 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 15.08.17; Medienmitteilung RK-SR vom 15.08.17
57) Medienmitteilung RK-NR vom 23.10.17
58) Bericht RK-SR vom 17.5.19
59) AB SR, 2019, S. 721
60) Bericht RK-SR vom 21.11.19
61) Bericht RK-SR vom 23.2.21; Medienmitteilung RK-SR vom 23.2.21; Medienmitteilung RK-SR vom 4.9.20;
Vernehmlassungsbericht vom 6.8.20
62) AB SR, 2021, S. 584 ff.; Antrag Reichmuth; BBl 2021 1169, S. 1 ff.
63) Medienmitteilung RK-NR vom 20.8.21
64) AB NR, 2021, S. 1583 ff.
65) AB NR, 2021, S. 2365 ff.; AB NR, 2021, S. 2530 f.; AB NR, 2021, S. 2753; AB SR, 2021, S. 1264 ff.; AB SR, 2021, S. 1440; AB SR,
2021, S. 927

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 19


